
 
 

 
 
 
 
 

Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
des Bodenseekreises 

 
 
Aufgrund der §§ 3 und 15 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i. d. F. vom 19. Juni 
1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Oktober 2020 (GBl. 
S. 910, 911), hat der Kreistag des Bodenseekreises am 23. März 2022 folgende Satzung über 
die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit beschlossen: 
 
 
 

§ 1  
 

Grundsatz 
 
Die Mitglieder des Kreistages, Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie andere für den 
Landkreis ehrenamtlich tätige Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohner erhalten als Ersatz 
für Auslagen und Verdienstausfall eine Entschädigung. 
 
 
 

§ 2  
 

Entschädigung der Mitglieder des Kreistages und sonstiger 
ehrenamtlich tätiger Personen 

 
(1) Die Mitglieder des Kreistages erhalten als Ersatz ihrer Auslagen und ihres Verdienst-

ausfalles für die Teilnahme an Sitzungen des Kreistages, seiner Ausschüsse, sowie 
sonstiger Gremien und für die Teilnahme an Fraktionssitzungen eine pauschale Auf-
wandsentschädigung von monatlich 150 Euro. 

 
(2) Entgegen der Regelung in Absatz 1 erhalten Fraktionsvorsitzende, unabhängig von 

der Teilnahme an Sitzungen und sonstigen Verpflichtungen, zur Abgeltung ihres an-
fallenden erhöhten Zeit- und Kostenaufwandes eine monatliche Pauschalentschädi-
gung von 300 Euro. 
 

(3) Zur Teilnahme am papierlosen Sitzungsdienst erhalten die Mitglieder des Kreistags 
eine Aufwandsentschädigung für die Beschaffung und den Betrieb eines geeigneten 
Gerätes inklusive Software bis zu 1.000 Euro pro Amtsperiode. Die Gewährung die-
ser Aufwandsentschädigung erfolgt ausschließlich gegen Vorlage eines entspre-
chenden Rechnungsnachweises. 
 

(4) Die Mitglieder des Kreistages, die über den in Absatz 1 genannten Umfang für den 
Landkreis tätig werden (z. B. in Arbeitsgruppen mit inhaltlich und zeitlich besonderer 
Bedeutung), erhalten für jede durch den Vorsitzenden einberufene Sitzung eine pau-
schale Entschädigung von je 50 Euro.  
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(5) Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses sowie sonstige ehrenamtlich tätige Kreis-
einwohnerinnen und Kreiseinwohner in besonderen Ausschüssen des Kreistages, 
welche nicht Mitglied des Kreistages sind, erhalten für jede durch den Vorsitzenden 
des Ausschusses einberufene Sitzung eine pauschale Entschädigung von je 50 Euro.  

 
 
 

§ 3 
 

Aufwandsentschädigung der stellvertretenden Kreisbrandmeisterin bzw. des stellver-
tretenden Kreisbrandmeisters 

 
(1) Die Aufwandsentschädigung für die Stellvertreterin oder den Stellvertreter der Kreis-

brandmeisterin bzw. des Kreisbrandmeisters beträgt monatlich 300 Euro. 
 

(2) Die Aufwandsentschädigung wird monatlich im Voraus bezahlt. Im Falle des Urlaubs 
und der Erkrankung ist sie längstens drei Monate weiter zu zahlen. 
 

 
 

§ 4  
 

Reisekostenvergütung 
 
(1) Ehrenamtlich Tätige erhalten neben der Entschädigung nach § 2 eine pauschale 

Fahrtkostenerstattung gem. § 6 Abs. 2 Ziffer 2 i. V. mit § 18 LRKG. 
 

Für die Pauschale wird die Entfernung zwischen Wohnung und Sitz des Landrats-
amts, mindestens jedoch eine Entfernung von 5 Kilometern zugrunde gelegt.  

 
Die genannten Fahrtkostenpauschalen werden unabhängig von der Inanspruchnah-
me des Verkehrsmittels gewährt. Bei unentgeltlicher Mitfahrgelegenheit besteht kein 
Anspruch auf Reisekostenerstattung. 

 
(2) Bei Verrichtung von Dienstgeschäften außerhalb des Kreisgebietes erhalten ehren-

amtlich Tätige neben der pauschalen Entschädigung nach § 2 der Satzung eine Rei-
sekostenvergütung nach den jeweils geltenden Vorschriften des Landesreisekosten-
gesetzes (§§ 4, 5 und 6 Abs. 2 und 4 und 7 bis 14 LRKG), sofern vom jeweiligen Ver-
anstalter nicht bereits ein Kostenersatz erfolgt. 

 
 
 

§ 5  
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisheri-
ge Satzung außer Kraft. 
 
 
Friedrichshafen, 23. März 2022 
 
gez. 
 
Lothar Wölfle 
Landrat 


